
 

MODUL 12 Baumassenberechnung – 

Verordnung zum Bauwesen 

Das Modul 12 der Fortbildungsreihe zum Landesgesetz Raum und Landschaft beschäftigt sich mit 

den Hintergründen und Grundprinzipien der Verordnung zum Bauwesen. 

Programm Modul 12: 

• Verordnung zum Bauwesen – Hintergründe und Grundprinzipien 

• Baumassenberechung 

• ZEMET – Kriterien für Durchführungspläne für Zemet – Verfahren 

• Fragen und Diskussion 

Referenten: 

Arch. Johannes Niederstätter , Geom. Dr. iur. Gert Fischnaller 

Moderation: 

Arch. Verena Unterberger 
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Sprache: 

Deutsch ohne Übersetzungen 

Die Fragen der Teilnehmer an die ReferentInnen können vorab an die E-Mail-Adresse 

info@archacademy.it gesendet oder in der Veranstaltung direkt im Live-Chat formuliert werden. 

Modul 12 akkreditiert von: 

• Kammer der Architekten RLD Bozen, 3 BFC 

• Kammer der Ingenieure Bozen, 3 BFC (Anfrage läuft) 

• Kollegium der Geometer Bozen, 3 BFC (Anfrage läuft) 

• Kammer der Periti Industriali Bozen, 3 BFC  

• Kollegium Dipl. Agrartechniker 3 BFC (Anfrage läuft) 

• Kammer der Agronomen und Forstwirt,0,375 BFC (Anfrage läuft) 

Sollte die Anzahl der Credits Ihrer Berufskammer bzw. -kollegium nicht aufscheinen, bitten wir Sie 

sich direkt an diese zu wenden. Die Teilnehmerlisten werden an die jeweiligen Kammern/Kollegien 

gesendet, welche auch das Laden der entsprechenden Credits durchführen. 

Das Modul 12 wird als Modul 13 in italienischer Sprache am 16/09/2022 wiederholt, wobei die 

entsprechenden Fortbildungscredits nur für eine Teilnahme vergeben werden. 

Beginn  

15 September 2022 15:00  

Ende  

15 September 2022 18:00  

TYPOLOGIE  

Webinar  

BEGINNT IN  

17 Tage  

04 Stunden  

26 Min  

Telefon  

+393346750091  

E-Mail  

info@archacademy.it 

 

vormerken: 

https://archacademy.it/de/produkt/modul-12-baumassenberechnung-verordnung-zum-bauwesen/ 

  

 

mailto:info@archacademy.it
https://archacademy.it/de/produkt/modul-12-baumassenberechnung-verordnung-zum-bauwesen/

